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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.05.2018

Dem Steuerp/ichtigen bzw. der zur Geschäftsführung oder Vertretung einer Gesellschaft oder Gemeinschaft befugten

Person ist die elektronische Übermittlung der Steuererklärung unzumutbar, wenn er bzw. sie nicht über die dazu

erforderlichen technischen Voraussetzungen verfügt. Der Steuerp/ichtige bzw. die zur Geschäftsführung oder

Vertretung einer Gesellschaft oder Gemeinschaft befugte Person muss daher die Steuererklärung, die er bzw. sie

selbst einreicht, nur dann elektronisch übermitteln, wenn er bzw. sie über einen Internet-Anschluss verfügt und er

bzw. die Gesellschaft oder Gemeinschaft wegen Überschreitens der Umsatzgrenze zur Abgabe von

Umsatzsteuervoranmeldungen verp/ichtet ist. Reicht ein inländischer berufsmäßiger Parteienvertreter die Erklärung

ein, so besteht die Verp/ichtung zur elektronischen Übermittlung nur dann, wenn der Parteienvertreter über einen

Internet-Anschluss verfügt und wegen Überschreitens der Umsatzgrenze zur Abgabe von

Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet ist.

In Kraft seit 28.12.2006 bis 31.12.9999
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